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So sah er sich gezwungen, sich innerhalb der termini Francorum dem Main­
zer Erzbischof und dem Schwabenherzog zu Verhandlungen zu stellen, die 
damit endeten, daß der Zänker versprach, den jungen König an vereinbar­
tem Ort zu vereinbarter Zeit seiner kaiserlichen Mutter, die nach Deutsch­
land zurückkehrte, zu übergeben163, d. h. auf seine Vormundschaft zu ver­
zichten. In Sachsen selbst zwangen ihn die Anhänger Ottos III. sowohl 
militärisch als auch durch beschworenen Vertrag, dieses Versprechen ein­
zuhalten. Auf dem großen Reichstag zu Rohr bei Meiningen, auf dem 
neben Sachsen, Thüringern und Slawen sowie Vertretern der regna Italien 
und Lothringen auch Herzog Konrad von Schwaben, der als dux Franco­
rum für die Franken und sein eigenes Herzogtum sprach, erschienen, 
wurde der vierzehnjährige König endlich seiner Familie überstellt. Doch 
erst im Frühsommer 985 unterwarf sich Heinrich der Zänker zu Frankfurt 
öffentlich und leistete für das wiederempfangene Herzogtum Bayern den 
Lehenseid. Das sich anschließende iter per regna in Begleitung der Kaiserin 
Theophanu führte Otto III. auch nach Sachsen164. Bei der Osterfeier 986 
zu Quedlinburg indes leistete Herzog Bernhard als Marschall die dem 
König geschuldeten Ehrendienste165: Der von ihm geführte sächsische 
Herrschaftsverband demonstrierte damit seine Gleichrangigkeit neben den 
karolingerzeitlichen regna Bayern und Schwaben und dem neugeschaffenen 
Herzogtum Kärnten.
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Nach wiederholten längeren Aufenthalten in Sachsen166, als deren 
Höhepunkte der glanzvolle Osterhoftag zu Quedlinburg 991, die feierliche 
Weihe des Halberstädter Domes im Oktober 992167, der Hoftag, der per 
praeceptum Ottonis regis de terminis episcoporum Hildenesheimensis et Min­
densis entschied, und endlich der Hoftag zu Epiphanias 992 in Grone gelten


